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§ 82 LFG
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

Errichtung, Umgestaltung und Auflassung von Militärflugplätzen

§ 82.

1. (1)Die Errichtung, Umgestaltung und Auflassung von Militärflugplätzen obliegt dem Bundesminister für

Landesverteidigung. Dieser hat hinsichtlich der in Aussicht genommenen Lage eines Militärflugplatzes das

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie herzustellen.

2. (2)Vor der Errichtung oder Erweiterung eines Militärflugplatzes ist der zuständigen Landesregierung und den

zuständigen Gemeinden, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, dem Österreichischen

Arbeiterkammertag und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Gelegenheit zur Stellungnahme

zu geben.

3. (3)Die Errichtung oder Erweiterung eines Militärflugplatzes ist unzulässig, wenn sie für Personen eine unbillige

Härte darstellen würde, die an den um den geplanten Flugplatz im Bereich der vorgesehenen Sicherheitszone

gelegenen Liegenschaften dingliche Rechte oder Leitungsrechte im Sinne der elektrizitätsrechtlichen Vorschriften

besitzen. Die Errichtung oder Erweiterung eines Militärflugplatzes ist auf jeden Fall zulässig, wenn im Interesse

der Landesverteidigung darauf nicht verzichtet werden kann.
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